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Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-185/07 

Calvin Klein Trademark Trust / HABM 

DAS GERICHT WEIST DIE KLAGE DES UNTERNEHMENS CALVIN KLEIN AB, 
DAS SICH DER EINTRAGUNG DER MARKE CK CREACIONES KENNYA 

WIDERSETZT 

Die fehlende Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen schließt eine 
Verwechslungsgefahr für den Verbraucher aus 

Im Oktober 2003 meldete das spanische Unternehmen Zafra Marroquineros, SL, beim 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Marke CK CREACIONES KENNYA 
an. Das Unternehmen Calvin Klein Trademark Trust legte gegen die Eintragung der 
angemeldeten Marke Widerspruch mit der Begründung ein, dass für den Verbraucher die Gefahr 
einer Verwechslung mit ihrer eigenen Marke bestehe. 

Das HABM wies den Rechtsbehelf zurück, da es der Auffassung war, dass zwischen den 
einander gegenüberstehenden Zeichen hinreichende Unterschiede bestünden, um eine 
Verwechslungsgefahr für das Publikum auszuschließen. 

Das Gericht erinnert zunächst daran, dass nach der Verordnung Nr. 40/94 über die 
Gemeinschaftsmarke1 auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die Eintragung einer 
Marke ausgeschlossen ist, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke 
und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder 
Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Diese Gefahr ist 
umso größer, je höher die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist. Im vorliegenden Fall ist 
die Identität der in Rede stehenden Waren – u. a. Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Reise- und 
Handkoffer – unstreitig. 

Sodann untersucht das Gericht im Hinblick auf die Beurteilung einer etwaigen 
Verwechslungsgefahr die Ähnlichkeit der Zeichen. Die Bildzeichen, die Gegenstand der älteren 
Eintragungen sind, setzen sich aus den Buchstaben „ck“ zusammen, die in Groß- und 
Druckbuchstaben geschrieben sind, und enthalten außerdem die Wörter „calvin klein“. Die 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, 
S. 1). 



angemeldete Marke ist eine Wortmarke, die sich aus drei Bestandteilen zusammensetzt, nämlich 
der Buchstabengruppe „ck“, gefolgt von den Wörtern „creaciones“ und „kennya“. Nach 
Auffassung des Gerichts nehmen die Wörter „creaciones kennya“ wegen ihrer Größe eine 
stärkere Stellung ein als die Buchstabengruppe „ck“ und bilden eine syntaktische, begriffliche 
Einheit, die die Marke in ihrer Gesamtheit dominiert. Zudem entspricht der Bestandteil „ck“ den 
Anfangsbuchstaben der Wörter „creaciones“ und „kennya“, die damit seine Herkunft festlegen 
und sein Vorhandensein erklären. Seiner Darstellung nach hat der Bestandteil „ck“ folglich 
gegenüber dem Bestandteil „creaciones kennya“ akzessorische Bedeutung. 

In visueller Hinsicht wird die angemeldete Marke durch den Bestandteil „creaciones kennya“ 
dominiert. Die bloße visuelle Ähnlichkeit zwischen dem einzigen oder dominanten 
Bildbestandteil „ck“ der älteren Marken und dem Bestandteil „ck“ der angemeldeten Marke 
reicht nicht aus, um eine visuelle Ähnlichkeit zwischen den streitigen Marken zu schaffen.  

In klanglicher Hinsicht sind die streitigen Marken nicht ähnlich, weil auf die älteren Marken mit 
der Buchstabengruppe „ck“ Bezug genommen wird, während für die angemeldete Marke 
entweder nur die Wörter „creaciones kennya“ oder der gesamte Ausdruck „ck creaciones 
kennya“ verwendet wird. 

In begrifflicher Hinsicht geht die Buchstabengruppe „ck“ im Fall der angemeldeten Marke auf 
die Wörter „creaciones kennya“ zurück, während sie sich im Fall der älteren Marken, auf den 
bekannten Modeartikelhersteller und Modeschöpfer Calvin Klein bezieht. 

Nach Auffassung des Gerichts zeigt diese Prüfung der Marken in visueller, klanglicher und 
begrifflicher Hinsicht, dass der durch die älteren Marken hervorgerufene Gesamteindruck durch 
den einzigen Bestandteil „ck“ dominiert wird, während der durch die beantragte Marke 
hervorgerufene Gesamteindruck durch den Bestandteil „creaciones kennya“ dominiert wird. 

Das Gericht verneint eine Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und sieht 
keine Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Marken. Folglich weist es die Klage des 
Unternehmens Calvin Klein ab. 

 

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach 
ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften eingelegt werden. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das 
Gericht erster Instanz nicht bindet. 

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: FR EN DE ES 

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der 
Internetseite des Gerichtshofs 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=T-185/07

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ass. iur. Dominik Düsterhaus, 
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734 
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